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Anforderungsprofil 
Stand:  Mrz 2024  

Ersteller/in: 
Jug FD 6 
Jug ID 112 Pers 

 

Die grau unterlegten Felder markieren den verbindlichen Teil des Basisanforderungsprofils. 
 

Stellentitel / Funktion:  

Sozialarbeiter*in in der Jugendgerichtshilfe / Jugendhilfe im Strafverfahren 

Dienststelle: 

Bezirksamt Mitte von Berlin 
Geschäftsbereich Jugend, Familie und Gesundheit 
Jugendamt 
Jugendgerichtshilfe / Jugendhilfe im Strafverfahren 

 

1 Beschreibung des Arbeitsgebietes 
 
Wahrnehmung der Aufgaben der Jugendhilfe im Strafverfahren / Jugendgerichtshilfe (JGH) 
gem. §§1, 2, 52 SGB VIII, §38 JGG und der AV-JGH 

 Beratung von Heranwachsenden, Jugendlichen und ihren Familien oder Bezugsperso-
nen im Zusammenhang des Strafverfahrens 

 Prüfung des Bedarfs an Erziehungshilfen oder bestehender Gefährdung – gegebenen-
falls im Zusammenwirken mit dem RSD 

 Prüfung von Alternativen zur Durchführung des Strafverfahrens (Diversion) 
 Stellungnahme bei Haftprüfungen oder der Vermeidung von Untersuchungshaft 
 Prüfung einer Unterbringung im Rahmen der Untersuchungshaftvermeidung, ggf. Sicher-

stellung der Unterbringung 
 Fertigung und Vortrag der schriftlichen Stellungnahme der JGH für Jugendgericht, Ju-

gendschöffengericht, Landgericht und Staatsanwaltschaft – Vorschlag zur Beendigung 
des Verfahrens 

 Zuweisung und Kontrolle der gerichtlichen Weisungen 
 Betreuung während des gesamten Verfahrens, der Haftzeit und nach der Entlassung 
 Übernahme von Betreuungsweisungen 
 Kooperation, besonders mit den Verfahrensbeteiligten, dem RSD, Trägern von JGG-

Maßnahmen und Jugendhilfeträgern 
 Im Bedarfsfall Teilnahme an Hilfekonferenzen/Fallteams und Beratung mit RSD-Kolle-

ginnen und Kollegen zu straffälligen Kindern 
 Präventionsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit 
 Anleitung von Praktikant*innen 

Hervorzuhebende Sonderaufgaben: 

 Durchführung von Präventionsmaßnahmen an Sekundarschulen des Bezirks 
 Öffentlichkeitsarbeit bei Veranstaltungen des Amtsgerichts Tiergarten 
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Bewertung: 
 Entgeltgruppe   

S 12, Teil II, Abschnitt 20.4 TV-L  
Besoldungsgruppe   
A 10 

 

 
2 Formale Anforderungen   
 
 

Bei Tarifbeschäftigten (m/w/d):  
 Diplom- oder Bachelorabschluss der Fachrichtung Soziale Arbeit, 

Sozialarbeit / Sozialpädagogik mit staatlicher Anerkennung 
 oder sonstige Beschäftigte, bei denen aufgrund gleichwertiger Fä-

higkeiten (Kenntnisse und Fertigkeiten) oder Erfahrungen die tarif-
rechtliche Gleichstellung festgestellt werden kann 

 
Bei Beamtinnen und Beamten (m/w/d): 
Erfüllung der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für das erste Ein-
stiegsamt der Laufbahngruppe zwei (ehemals gehobener Dienst) der 
Laufbahnfachrichtung Gesundheit und Soziales im Laufbahnzweig des 
Sozialdienstes 

Gewichtungen 
entfallen hier 

 

3.  
3.1 

Leistungsmerkmale 
Fachkompetenzen 

Gewichtungen * 

4 3 2 1 
3.1.1 Digitale Kompetenzen 

 kann mit den jeweils einzusetzenden Standard-Software-Produkten 
umgehen 

 setzt digitale Medien zielgruppen- und situationsgerecht ein 
 eignet sich selbstständig neue Fähigkeiten im Bereich der IKT-Nut-

zung an 

☐ ☒ ☐ ☐ 

3.1.2 Rechtskenntnisse  
  Kenntnisse im JGG, AV JGH, SGB VIII, StPo, BGB, BtmG, OWiG 

und angrenzender Rechtsvorschriften 
 Kenntnisse im SGB X und SGB XII 

☒ ☐ ☐ ☐ 

3.1.3 Allgemeine Fach- und Methodenkenntnisse  
 Kenntnisse der Gesprächsführung, Kenntnis der Arbeit mit Familien-

systemen mit Kindern und Jugendlichen 
 Kenntnisse der Fachverfahren, wie Jugendhilfeplanung  
 Kenntnisse der JGG-Maßnahmen (Trainings, Kurse) 
 Grundkenntnisse des Konzeptes der Sozialraumorientierung und der 

serviceorientierten Verwaltungstätigkeit 

☐ ☒ ☐ ☐ 

3.1.4 Kosten- und Leistungsrechnung 
 Grundkenntnisse qualitätssichernder Verfahren und der Kosten- 

Leistungsrechnung 

☐ ☒ ☐ ☐ 
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3.2 Persönliche Kompetenzen Gewichtungen * 

4 3 2 1 

3.2.1 Leistungs-, Lern- und Veränderungsfähigkeit 
► Fähigkeit, auch unter schwierigen Bedingungen engagiert zu arbeiten, den Hand-
lungsrahmen auszufüllen und aktiv Wissen und Erfahrungen einzubringen sowie sich auf 
neue Aufgaben einzustellen und neue Kenntnisse zu erwerben 

☒ ☐ ☐ ☐ 

  behält in Stresssituationen und unter Zeitdruck den Überblick     
  bleibt unter Termin- und Leistungsdruck besonnen und sachlich     
  arbeitet auch unter Belastung präzise und effizient     

3.2.2 Organisationsfähigkeit 
► Fähigkeit, vorausschauend zu planen und zu strukturieren und entsprechend zu 
agieren 

☒ ☐ ☐ ☐ 

  plant frühzeitig und realistisch     
  entscheidet rechtzeitig, termingerecht und klar     
  koordiniert eigene Termine und stimmt sich in Terminfragen rechtzei-

tig ab     

3.2.3 Ziel- und Ergebnisorientierung 
► Fähigkeit, Denken und Handeln auf ein gewünschtes Ziel hin auszurichten und die 
erforderlichen Ressourcen effizient einzusetzen 

☐ ☒ ☐ ☐ 

  geht bei Aufgabenerledigung zielgerichtet vor     
  konzentriert sich auf das Wesentliche     
  verliert sich nicht in Nebensächlichkeiten     

3.2.4 Entscheidungsfähigkeit 
► Fähigkeit, zeitnahe und nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen und dafür Ver-
antwortung zu übernehmen 

☐ ☐ ☒ ☐ 

  entscheidet zeitnah und nachvollziehbar und übernimmt für die ei-
genen Entscheidungen Verantwortung     

  setzt und begründet Schwerpunkte bzw. Prioritäten      
  bezieht alle zur Verfügung stehenden und erforderlichen Informatio-

nen in die Entscheidungsvorbereitung ein     

 

3.3 Sozialkompetenzen Gewichtungen * 
4 3 2 1 

3.3.1 Kommunikationsfähigkeit 
► Fähigkeit, sich personen- und situationsbezogen auszutauschen 

☐ ☒ ☐ ☐ 

  argumentiert verständlich, gliedert klar, bleibt beim Thema, be-
schränkt sich auf das Wesentliche     

  argumentiert und handelt situations- und personenbezogen     
  ist sich kultureller Unterschiede bewusst und berücksichtigt diese 

bei der Gesprächsführung     
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3.3.2 Kooperationsfähigkeit 
► Fähigkeit, sich konstruktiv respektvoll mit anderen auseinanderzusetzen und 
partnerschaftlich zusammenzuarbeiten, Konflikte zu erkennen und tragfähige Lö-
sungen anzustreben 

☐ ☐ ☒ ☐ 

  arbeitet konstruktiv und vertrauensvoll mit anderen zusammen     
  verhält sich kollegial und hilfsbereit     
  setzt die eigenen Fähigkeiten zur Erreichung der Team- bzw. 

Gruppenziele ein     

3.3.3 Dienstleistungsorientierung 
► Fähigkeit, die Arbeit als Dienstleistung für die externe und interne Kundschaft 
zu begreifen 

☐ ☒ ☐ ☐ 

  verhält sich der Kundschaft gegenüber freundlich und aufge-
schlossen und geht auf ihre Bedürfnisse ein     

  begreift Arbeit als Dienstleistung     
  bringt das eigene Fachwissen zweck- und sachdienlich und zum 

geeigneten Zeitpunkt ein     

3.3.4 Diversity-Kompetenz 
► ► Fähigkeit, Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Menschen (u.a. hinsicht-
lich Lebensalter, Geschlecht, Behinderung, Migrationsgeschichte, Religion, sexuel-
ler und geschlechtlicher Identität, chronischer Krankheit, sozialem Status, Sprache) 
wahrzunehmen, in der Aufgabenwahrnehmung zu berücksichtigen, bestehende 
Barrieren abzubauen und einen diskriminierungsfreien und wertschätzenden Um-
gang zu pflegen 

☒ ☐ ☐ ☐ 

  identifiziert Unterschiede und Ungleichbehandlungen der Ge-
schlechter und wirkt aktiv auf Chancengleichheit hin     

  wertet Daten, Fakten und Konzepte (geschlechter-)differenziert 
aus     

  erkennt vorhandene und potenzielle Diskriminierungsstrukturen 
und wirkt ihnen entgegen     

3.3.5 Migrationsgesellschaftliche Kompetenz 
► Fähigkeit, gemäß § 3 Absatz 4 PartMigG 
1. bei Vorhaben, Maßnahmen und Programmen die Auswirkungen auf Personen 

mit und ohne Migrationsgeschichte beurteilen und ihre Belange berücksichti-
gen zu können,  

2. die durch Diskriminierung und Ausgrenzung von Personen mit Migrationsge-
schichte entstehenden teilhabehemmenden Auswirkungen zu erkennen und zu 
überwinden sowie  

3. insbesondere im beruflichen Kontext Personen mit Migrationsgeschichte res-
pektvoll und frei von Vorurteilen und Diskriminierung zu behandeln. 

☐ ☒ ☐ ☐ 

  ist offen und resprektvoll gegenüber Menschen unterschiedlicher 
Herkunft und Prägung     

  berücksichtigt die Belange von Menschen mit Migrationsge-
schichte und richtet die Aufgabenwahrnehmung bedarfs- und 
zielgruppengerecht aus 

    

  pflegt einen offenen, respektvollen und achtsamen Umgang ge-
genüber Menschen mit Migrationsgeschichte     

 


